
Informationen über Sanktionen und Spielverzögerungen im 
Spielberichtsbogen 

 
 
Die Auswertung des Spielberichtsbogens gehört zu den Hauptaufgaben der Staffelleiter. 
Daher möchten wir die Nicht-Schiedsrichter über den aktuellen Stand zum Thema 
„Sanktionen und Verzögerungen“ informieren: 
 
 
Verzögerungen 
 
Sanktionen für Verzögerungen sind Mannschaftssanktionen. Es ist nicht von Bedeutung, 
welches Mannschaftsmitglied die Verzögerung verursacht. 
Alle Sanktionen wegen Verzögerungen sind über das ganze Spiel wirksam und werden 
im Spielberichtsbogen eingetragen.  
 
Die erste Verzögerung durch ein Mannschaftsmitglied in einem Spiel wird mit einer 
„Verwarnung wegen Verzögerung“ geahndet. Die zweite und die folgenden 
Verzögerungen durch irgendein Mitglied derselben Mannschaft im selben Spiel werden 
mit einer „Bestrafung wegen Verzögerung“ geahndet, mit der Folge eines 
Spielzugverlustes.  
Verzögerungen werden im Spielberichtsbogen im Kasten Sanktionen mit einem „V“ 
in der Spalte Verwarnung bzw. Bestrafung eingetragen. 
 
Eine Information im VVB-Info ist nicht erforderlich, da diese Sanktionen auch im 
Wiederholungsfall keine weiteren Konsequenzen haben. 
 
 
Unkorrektes Verhalten und Sanktionen 
 
Geringfügige Unkorrektheiten werden nicht mit Sanktionen belegt. Der 1. 
Schiedsrichter hat die Aufgabe vorzubeugen, dass dabei nicht ein Ausmaß erreicht wird, 
das Sanktionen zur Folge hätte. Dies geschieht durch Verwarnung der Mannschaft 
(verbal oder mittels Handzeichen). Diese Verwarnung ist keine Bestrafung und hat keine 
unmittelbaren Folgen. Sie wird nicht im Spielberichtsbogen eingetragen. 
 
Unkorrektes Verhalten wird je nach Schwere des Vergehens in drei Kategorien unterteilt:  
 

?? Ungebührliches Verhalten (z.B. verächtliche Äußerungen), 
?? Beleidigendes Verhalten, 
?? Tätlichkeit (tatsächlicher oder versuchter physischer Angriff). 

 
Das erste ungebührliche Verhalten eines beliebigen Mannschaftsmitgliedes wird mit 
einem Spielzugsverlust bestraft (Bestrafung / Gelbe Karte).  
Das erste beleidigende Verhalten eines Mannschaftsmitgliedes wird mit einer 



Hinausstellung (Rote Karte) ohne weitere Folgen (kein Spielzugverlust) geahndet. Ein 
hinausgestelltes Mannschaftsmitglied darf für den Rest des Satzes nicht spielen und muß 
auf der Straffläche Platz nehmen. 
Die erste Tätlichkeit wird mit einer Disqualifikation (Gelb-Rote-Karte) ohne weitere 
Folgen geahndet. Ein disqualifiziertes Mannschaftsmitglied muss den Wettkampfbereich 
für den Rest des Spieles verlassen. 
 
Alle Sanktionen für unkorrektes Verhalten sind persönliche Sanktionen, gültig für 
das gesamte Spiel und werden im Spielberichtsbogen eingetragen (Spielernummer, 
T für Trainer, TA für Trainerassistent, P für Physiotherapeut, A für Arzt in der 
entsprechenden Spalte). 
 
Die Wiederholung eines unkorrekten Verhaltens durch dasselbe Mannschaftsmitglied im 
selben Spiel wird stufenweise geahndet (für jedes weitere Vergehen erhält das 
Mannschaftsmitglied eine höhere Sanktion). Zum Beispiel erfolgt eine Hinausstellung 
nach  der Wiederholung eines ungebührlichen Verhaltens desselben 
Mannschaftsmitgliedes bzw. eine Disqualifikation nach dem dritten ungebührlichen 
Verhalten. 
 
Alle Sanktionen für unkorrektes Verhalten müssen im VVB-Info durch den 
Staffelleiter veröffentlicht werden, da sie weitere Folgen gemäß unser 
Rechtsordnung haben können. So erfolgt zum Beispiel eine Spielsperre für ein 
Pflichtspiel nach der 2. Bestrafung innerhalb einer Saison.     
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